
Meldewesen

Vorfälle müssen gem. 
EU-Verordnung 
376/2014 in der Schweiz 
seit dem 1. April 2016 
gemeldet werden 









1. Interaktion mit Flugsicherungsdiensten (z. B. Erbringung fehlerhafter 
Dienstleistungen, widersprüchliche Kommunikation oder Abweichen von der 
Freigabe), die Segelflugzeug, seine Insassen oder andere Personen 
gefährdet hat oder hätte gefährden können.

2. Luftraumverletzung.

3. Ereignis, das zu einem Notruf führt.

4. Brand, Explosion, Rauch, giftige Gase oder giftige Dämpfe im Segelflugzeug 

5. Einsatzunfähigkeit des Piloten, die es ihm unmöglich macht, seine Aufgaben 
zu erfüllen.

6. Mit einem nicht lufttüchtigen Segelflugzeug, dessen Flugvorbereitung nicht 
abgeschlossen wurde, durchgeführter Flug, der das Segelflugzeug, seine 
Insassen oder andere Personen gefährdet hat oder hätte gefährden 
können.

7. Behinderung des Segelflugzeugs durch Feuerwaffen, Feuerwerkskörper, 
Flugdrachen, Laserbeleuchtung, leistungsstarke Laser, ferngesteuerte 
Luftfahrtsysteme (RPAS), Modellflugzeuge oder auf ähnliche Weise.



1. Unbeabsichtigte unkontrollierte Fluglagen.

2. Ungewöhnlich starke Vibration (z. B. «Flattern» des Quer- oder 
Höhenruders oder Propellers).

3. Flugsteuerung funktioniert nicht ordnungsgemäss oder ist nicht verbunden.

4. Versagen oder wesentliche Beeinträchtigung der Struktur des 
Luftfahrzeugs / Segelflugzeugs.

5. Ablösen von Strukturteilen des Luftfahrzeugs / Segelflugzeugs oder von 
Anbauten während des Flugs.

6. Zusammenstoss, am Boden oder in der Luft, mit einem Luftfahrzeug, dem 
Boden oder einem Hindernis.

7. Beinahezusammenstoss, am Boden oder in der Luft, mit einem 
Luftfahrzeug, dem Boden oder einem Hindernis, der ein Notfall-
Ausweichmanöver erfordert hat, um einen Zusammenstoss zu vermeiden.



1. Ereignis, bei dem der Pilot des Segelflugzeugs nicht in der Lage war, das 
Windenseil oder das Flugzeugschleppseil auszuklinken, sodass er auf 
Notfallverfahren zurückgreifen musste.

2. Ausklinken des Windenseils oder des Luftfahrzeugschleppseils, wenn das 
Ausklinken das Segelflugzeug, dessen Insassen oder andere Personen 
gefährdet hat oder hätte gefährden können.

3. Im Falle von Motorseglern Triebwerkausfall während des Starts.

4. Fälle, in denen keine sichere Landefläche verfügbar ist.

5. Beschädigung des Segelflugzeugs durch Blitzschlag.


















